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MARKUS SEGLIAS UND FRÉDÉRIC GANTE

Als der Finanzchef eines deutschen
Industriekonzerns die erste Dividende
seiner neuen Schweizer Tochtergesell-
schaft verbuchte, zeigte sich die steuer-
liche Realität grenzüberschreitender
Ausschüttungen: Ohne vorgängiges
Gesuch zur Meldung fiel die Schwei-
zer Verrechnungssteuer an – Kapital,
das zunächst im Ausland gebunden
blieb. Zwar hätte mit dem Meldever-
fahren eine Ausschüttung ohne Abzug
erfolgen können, doch dafür ist recht-
zeitige Planung entscheidend. Solche
Fälle verdeutlichen, wie steuerliche
Weichenstellungen die Liquidität be-
einflussen können und dass sie idealer-
weise schon vor der ersten Auszahlung
bedacht werden sollten.

Ein oft übersehener, bei internatio-
nalen Strukturen jedoch zentraler Be-
reich ist die Quellenbesteuerung von
Kapitalerträgen. Sie gewinnt an Be-
deutung, wenn grenzüberschreitende
Investitionen mehrere Steuerhoheiten
betreffen.

Rückerstattung beantragen

Auf Zinsen von Kundenguthaben, Obli-
gationszinsen undDividenden erhebt die
Schweiz eine Verrechnungssteuer von
35 Prozent. Angesichts zahlreicher bila-
teraler und multilateraler Abkommen
zurVermeidung der Doppelbesteuerung
ergeben sich in der Praxis entsprechend
häufig Fragen zur internationalen Be-
steuerung. Hält eine im Ausland ansäs-

sige natürliche Person Aktien an einer
Schweizer Gesellschaft, kann sie die
Rückerstattung eines Teils der Schwei-
zer Verrechnungssteuer auf Dividenden
beantragen. Voraussetzung ist, dass ein
Doppelbesteuerungsabkommen zwi-
schen beiden Ländern verhandelt wurde,
das eine entsprechende Entlastung vor-
sieht. Umgekehrt können auch in der
Schweiz ansässige natürliche Personen
für Dividenden aus ihren ausländischen
Investments eine Entlastung der auslän-
dischen Quellensteuern beanspruchen,
soweit die entsprechenden Doppel-
besteuerungsabkommen dies vorsehen.

Entlastung für Konzerne

Die Schweiz hat mit zahlreichen Staaten
Doppelbesteuerungsabkommen abge-
schlossen, die vorsehen, dass Gewinn-
ausschüttungen im Konzernverhältnis
unter bestimmten Voraussetzungen
teilweise entlastet oder ganz von der
Quellensteuer befreit werden können.
Dadurch kann die Quellensteuer bei
Ausschüttungen einer Tochter- an ihre
Muttergesellschaft oft bis auf 0 Prozent
reduziert werden.Dies gilt beiAusschüt-
tungen ins Ausland gleich wie bei sol-
chen in die Schweiz.

Die Entlastung bei der Schweizer
Verrechnungssteuer erfolgt nicht auto-
matisch.Vielmehr muss sie entweder in
Form eines Antrags auf Rückerstattung
der bereits entrichteten Verrechnungs-
steuer geltend gemacht werden – oder,
was im Konzernverhältnis alternativ
möglich ist, in Form eines vorzeitigen

Gesuchs um Meldung anstelle der Ent-
richtung derVerrechnungssteuer.Dieses
ist bei Bewilligung fünf Jahre lang gültig.
Jeder Rückerstattungsantrag und jedes
Gesuch umMeldung derVerrechnungs-
steuer auf grenzüberschreitende Divi-
denden wird von der Eidgenössischen
Steuerverwaltung (ESTV) eingehend
geprüft.

Voraussetzungen geprüft

Eine zentraleVoraussetzung für die Be-
anspruchung dieser Abkommensvor-
teile ist neben derAnsässigkeit in einem
Vertragsstaat, dass die antragstellende
Person an der Dividende tatsächlich nut-
zungsberechtigt ist. Das ist für gewöhn-
lich der Aktionär. Gemäss Praxis und
Rechtsprechung liegt dann keine Nut-
zungsberechtigung vor, wenn zwischen
demAktionär und einer DrittparteiVer-
pflichtungen bestehen, die letztendlich
dazu führen, dass die Dividende, wirt-
schaftlich gesehen, dieser Drittpartei zu-
zurechnen ist.

Zusätzlich prüft die ESTV, ob ein so-
genannter Abkommensmissbrauch vor-
liegt. Das heisst, ob Strukturen primär
dazu dienen, um Abkommensvorteile
zu erlangen, die ansonsten nicht gewährt
würden.Die Substanz der empfangenden
ausländischen Gesellschaft wird dabei
eingehend untersucht: Verfügt sie über
eigenes Personal und Räumlichkeiten?
Ist sie operativ tätig? Hält sie weitere
Beteiligungen? Ist sie mit genügend
Eigenkapital ausgestattet? Bei unzurei-
chender Substanz wird die ESTV die

Rückerstattung der Verrechnungssteuer
oder das Meldeverfahren verweigern.

Wer grenzüberschreitend investiert
oder internationale Konzernstrukturen
unterhält, sollte die Quellensteuer-
folgen nicht dem Zufall überlassen. Es
empfiehlt sich, die Nutzungsberechti-
gung im Voraus zu klären, im Konzern-
verhältnis das Meldeverfahren bei der
ESTV rechtzeitig zu beantragen und
die Auswirkungen von Umstrukturie-
rungen auf bestehende Entlastungen
zu evaluieren. Nur mit sorgfältiger Pla-
nung gelingt es, Liquidität zu sichern
und steuerliche Nachteile grenzüber-
schreitender Dividendenzahlungen zu
vermeiden.

Gastbeitrag Frédéric Gante, Anwalt und Part-
ner, sowie Markus Seglias, Volkswirtschafter,
diplomierter Steuerexperte und Counsel bei
Prager Dreifuss.

Die Befreiung bei
der Verrechnungs-
steuer erfolgt nicht
automatisch –
sie muss aktiv

beantragt werden.

Bei grenzüber-
schreitenden
Dividenden
richtig planen
Gastbeitrag Die Schweizer Verrechnungssteuer von
35 Prozent trifft auch ausländische Investoren und
internationale Konzerne. Wer die Abkommen kennt,
kann die Doppelbesteuerung reduzieren – muss dabei
aber einige Hürden meistern.

Prager Dreifuss
Prager Dreifuss mit Sitz in Zürich ist
eine der führenden Schweizer Kanzleien
fürWirtschaftsrecht.Rund 40 Juristinnen
und Juristen suchen für ihre Klientinnen
und Klienten ganzheitliche, den recht-
lichen und ökonomischen Gegeben-
heiten angepasste Lösungen auf höchs-
ter Qualitätsstufe. Das Augenmerk gilt
gleichermassen den rechtlichen und
steuerlichen Fragen sowie den geschäft-
lichen Risiken.

Grenzüberschreitende Dividenden folgen festen steuerlichen Regeln. SARA SPARASCIO / ADOBE STOCK

Steuererklärung?
Schon für Sie erledigt.
Fühlen Sie sich bei Ihrer Steuererklärung unsicher?
Möchten Sie unnötige Ausgaben vermeiden?

Unsere Fachleute nehmen sich Zeit für Sie und füllen
Ihre Steuererklärung aus – schnell und vertraulich.

Infos und Anmeldung
T: 058 451 50 00, pszh.ch/steuern


